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1. Ausgangslage

(1) Die Straßen der Gemeinde Brieselang befinden sich derzeit nicht in einem verkehrssicheren Zustand. Weite Teil der Ortslage, insbesondere der Nordbereich des Ortes, verfügen nicht über befestigte Straßen. Auch zahlreiche Durchgangsstraßen sind aufgrund der vielen Straßenschäden häufig nur im Schritttempo oder gar nicht mehr zu befahren. In den unbefestigten Wohnstraßen führen Regen und Schnee dazu, dass die Straßen für Fußgänger und Radfahrer an vielen Tagen des Jahres nicht mehr benutzbar sind. PKW fahren sich dann häufig fest. Die ersten Eltern sind bereits dazu übergegangen, in der kritischen Jahreszeit ihre Kinder vom Schulunterricht befreien zu lassen, weil ein gefahrloser Schulweg nicht möglich ist. Ältere Mitbürger können bei längeren Nässeperioden ihre Häuser nicht mehr verlassen. Die wenigen befestigten Straßen liegen jeweils in den Wohngebieten, die durch Bauträger erstellt wurden, die auch den Straßenbau übernommen haben. Sämtliche Gebiete, wo kein gemeinsamer Bauträger vorhanden ist, konnten von dieser Regelung nicht profitieren.

(2) Das BürgerForum hat im Herbst 2001 eine Bürgerumfrage durchgeführt. Danach sind 89 % der befragten Bürgerinnen und Bürger mit dem Straßenzustand unzufrieden, fast 50 % sogar ganz und gar unzufrieden. Der Straßenzustand führt mit weitem Abstand die politische Prioritätenliste der Bürger an.

(3) Der Gemeinde Brieselang stehen für das Jahr 2002 lediglich 35.000 Euro für Straßenmaßnahmen zur Verfügung. Dies reicht bestenfalls aus, um notdürftige Reparaturen auf Durchgangsstraßen zu vollziehen. Straßenbefestigungen oder gar Straßenneubauten im üblichen Verfahren sind angesichts der Brieselanger Haushaltslage auf Jahre hinaus nicht denkbar, weil die Gemeinde ihren jeweiligen Eigenanteil nicht aufbringen kann.

(4) Es ist ein Konzept zu entwickeln, das unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften und der Finanzlage der Gemeinde zu einem Straßenneu- bzw. -ausbau führt.

2. Anforderungen an ein Straßenkonzept

(5) Bei einem Straßenkonzept sind die Interessen der Anlieger zu berücksichtigen. Hierbei sind einerseits zu unterscheiden:

· Anlieger an Straßen, die bisher bereits befestigte Straßen waren

· Anlieger an Straßen, die neu hergestellt werden müssen.

Zweitens ist zu unterscheiden nach 

· Anliegern, die entsprechende Ausbaumaßnahmen wünschen und sich hierfür finanziell engagieren würden: Für sie muss ein Modell gefunden werden, das ihnen für ihre finanzielle Beteiligung Rechtssicherheit gewährt, und

· Anliegern, die keine entsprechenden Ausbaumaßnahmen wünschen: Bei ihnen muss sichergestellt werden, dass sie bei Baumaßnahmen mitwirkungsbereiter Bürger nicht von Erschließungsbeiträgen entlastet werden.

(6) Angesichts der in Brieselang bestehenden Finanzierungsengpässe  ist im Sinne von Gemeinde und Bürgern vor allem ein kostengünstiges Ausbauverfahren zu entwickeln.

(7) Die Gemeinde Brieselang muss bei möglicherweise unterschiedlichen Modellen in einzelnen Gebieten daran interessiert sein, mindestens ein vergleichbares Außenbild und gemeinsame Baustandards zu erreichen. Hierzu sollten Standards, möglicherweise auch in einer Stufenfolge, festgelegt werden.

3. Rechtsgrundlagen

Straßenbaulastvorschriften des Brandenburgischen Straßengesetzes

(8) Nach § 9 Abs.4 Satz 3 Brbg. Straßengesetz sind die Gemeinden Träger der Straßenbaulast für die Gemeindestraßen. Gemeindestraßen sind nach § 3 Abs. 4 Gemeindeverbindungsstraßen, also solche außerhalb der geschlossenen Ortslage und außerhalb eines im Bebauungsplan festgelegten Baugebietes, die überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Gemeinden oder Gemeindeteilen dienen sowie die im Gemeindegebiet gelegenen Straßen, die dem Anschluss an das überörtliche Straßennetz dienen (Nr. 1). Gemeindestraßen sind ferner solche Straßen, die überwiegend dem Verkehr innerhalb der geschlossenen Ortslage oder innerhalb eines in einem Bebauungsplan festgesetzten Baugebietes dienen (Nr. 2). 

(9) Voraussetzung für die Straßenbaulast ist die Widmung der betroffenen Straßen als öffentliche, also für den öffentlichen Verkehr bestimmte Straßen. Voraussetzung für eine solche Widmung ist nach § 6 Abs.3, dass die Gemeinde Eigentümerin des der Straße dienenden Grundstücks ist oder der Eigentümer bzw. ein sonst zur Nutzung dinglich Berechtigter der Widmung zugestimmt hat. Damit können also auch Eigentümerwege sonstige öffentliche Straßen sein (vergl. § 3 Abs. 5 Nr. 3), für die die Gemeinde die Straßenbaulast hat.

(10) Die Straßenbaulast umfasst gem. § 9 Abs. 1 alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Insbesondere haben die Träger der Straßenbaulast die Straßen in einem den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, umzugestalten oder sonst zu verbessern. Dabei sind nach dem Gesetz nicht zuletzt die Belange des Fußgänger- und Radverkehrs angemessen zu berücksichtigen. Nicht zur Straßenbaulast gehören die Beleuchtung, die Reinigung, das Schneeräumen und das Streuen bei Schnee- und Eisglätte. 

(11) Die Reinigungs- und Räumpflichten ergeben sich aber unabhängig von der Straßenbaulast aus § 49 a. Danach haben die Gemeinden alle öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage zu reinigen (Abs. 1). Hierbei handelt es sich nicht um eine Kann-, sondern um eine Mussvorschrift. Ferner haben die Gemeinden die öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit vom Schnee zu räumen und bei Glätte zu streuen, soweit dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. Allerdings sind die Gemeinden berechtigt, zumindest die Reinigungspflicht ganz oder teilweise den Eigentümern der erschlossenen Grundstücke aufzuerlegen oder diese zu entsprechenden Gebühren heranzuziehen. Dies ist allerdings nicht möglich bei nicht erschlossenen Grundstücken und bezieht sich auch nicht auf die Schneeräumung oder Streuung! Das Amt Brieselang hat insoweit in seiner „Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Amtes Brieselang“ die Reinigung der Geh- und Radwege bzw. entsprechender Randstreifen den Anliegern übertragen (§  20 Abs. 1 und 21 Abs. 2). Die Reinigung der Straßen sowie die Schneeräumung (ausdrücklich § 21 Abs. 1) verbleibt Aufgabe der Gemeinde.

(12) Nun gilt die Straßenbaulast aber nicht uneingeschränkt. Vielmehr begrenzt § 9 Abs. 1 Satz 2  die Straßenbaulast auf die Leistungsfähigkeit des Trägers, hier also der Gemeinde Brieselang. Damit soll eine finanzielle Überforderung des Straßenbaulastträgers vermieden werden. Hierbei dürfte es sich um den in Brieselang relevanten Fall handeln. Allerdings kann sich der Träger der Straßenbaulast auch in diesem Falle von seinen Verpflichtungen nicht einfach mit Hinweis auf die fehlende Leistungsfähigkeit befreien. Vielmehr hat er nach § 9 Abs. 2 auf einen nicht verkehrssicheren Zustand durch Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen hinzuweisen. 

(13) Für den Fall, dass ein Träger der Straßenbaulast seinen Pflichten nicht nachkommen sollte, bestimmt § 44 Abs. 2, dass die Straßenaufsichtsbehörde anordnen kann, dass die notwendigen Maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen sind. Wenn der Straßenbaulastträger dem nicht nachkommt, kann die Aufsichtsbehörde diese Maßnahmen auf Kosten des Straßenbaulastträgers selbst durchführen bzw. durchführen lassen. Dabei ist Straßenaufsichtsbehörde im Falle von Gemeinden die Kommunalaufsicht, im Falle der Gemeinde Brieselang mithin der Landkreis Havelland. 

(14) Damit stehen die in Brieselang nicht befestigten Wohnstraßen soweit hier ersichtlich vollständig in der Straßenbaulast der Gemeinde Brieselang.

(15) Das Straßengesetz lässt ausdrücklich in § 10 Abs. 4 zu, dass etwa öffentliche Straßen durch Dritte hergestellt werden. Hierzu ist allerdings ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Straßenbaulastträger und dem Dritten erforderlich. In diesem Falle hat zudem eine bautechnische Abnahme durch die Straßenbaubehörde zu erfolgen.

Erschließungsbeitragsvorschriften des BauGB

(16) Für die Beitragserhebung bei Straßenmaßnahmen ist deutlich zu unterscheiden. Handelt es sich um die Erschließung von Grundstücken im Sinne einer erstmaligen Herstellung, so sind die §§ 127 – 135 des BauGB die einschlägigen Rechtsvorschriften. Geht es allerdings um die Erweiterung oder Verbesserung von vorhandenen Verkehrsanlagen, so sind die Kommunalabgabengesetze der Länder die Rechtsgrundlage. Im folgenden sollen zunächst die Erschließungsmaßnahmen im Sinne einer erstmaligen Herstellung betrachtet werden.

(17) Durch die Änderung des Grundgesetzes mit Wirkung zum 15.11.94 wurde die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Erschließungsbeiträge aufgehoben. Das Erschließungsbeitragsrecht fällt seitdem ausschließlich in die Kompetenz der Länder. Gleichzeitig wurde durch Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG festgelegt, dass die bisher vom Bund erlassenen erschließungsbeitragsrechtlichen Vorschriften als Bundesrecht in Kraft bleiben, die Länder diese aber durch neues Länderrecht ersetzen können. Von dieser Möglichkeit hat Brandenburg bisher nicht Gebrauch gemacht, so dass dort nach wie vor die genannten Vorschriften des BauGB wirksam sind. 

(18) Mit dem Beitritt der neuen Länder zur Bundesrepublik Deutschland am 03.10.90 sind die Vorschriften des Baugesetzbuches auch in Brandenburg anzuwenden. Allerdings können nach § 242 Abs. 9 BauGB (alt § 246a BauGB) in den neuen Ländern Erschließungsbeiträge nicht für Erschließungsanlagen erhoben werden, die bereits vor dem 03.10.90 hergestellt waren. Als hergestellt gelten dabei auch solche Straßen, die entsprechend einem technischen Ausbauprogramm oder den örtlichen Ausbaugepflogenheiten entsprechend fertiggestellt waren. In diesen Fällen kann eine Beitragserhebung nur nach dem BrbKAG  und damit zu geringeren Sätzen erfolgen. Zudem müssen Leistungen, die bereits früher erbracht worden waren, etwa über „Pflasterkassen“, angerechnet werden. 

(19) In Brieselang war die Frage der ortsüblichen Ausbaugepflogenheiten bereits in einzelnen Fällen relevant und streitbefangen. Nach Auskunft der Amtsverwaltung vom 15.03.02 weist das vorhandene Straßenverzeichnis befestigte Straßen per 03.10.1990 als ortsüblich aus. Alle nicht befestigten Straßen sind danach als nicht ortsüblich anzusehen. Diese Ansicht dürfte zutreffend sein. Insbesondere dürfte es sich als fehlerhaft herausstellen, wollte man bei der Bestimmung des ortsüblichen Erschließungszustandes auch Datschengegenden einbeziehen. Sie lagen in Brieselang zumeist außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortschaft. In Brieselang können in Wohngebieten  deshalb auch bei Ende der DDR befestigte Straßen als ortsüblich angesehen werden. Sandstraßen unterfallen somit den Erschließungsbeitragsvorschriften des BauGB und damit der 90%igen Zahlungspflicht der Anwohner. 

(20) Die Wertung der in Brieselang vorhandenen Sandstraßen als „nicht endgültig hergestellt“ wird auch durch eine andere Betrachtung gestützt. Denn eine Herstellung setzt nach allgemeiner Meinung einen sichtbaren technischen Ausbau voraus (vergl. Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB, § 128 Rdnr. 22). Wollte man auf jegliche bauliche Maßnahme verzichten und lediglich eingefahrene Fahrspuren bereits als hergestellte Straßen werten, würde der Anwendungsbereich des § 242 Abs. 9 BauGB deutlich überdehnt. Sein Sinn und Zweck besteht nicht darin, jeglichen Zustand auf Dauer fortzuschreiben und die Anwohner vor Erschließungsbeiträgen zu bewahren. Es geht vielmehr darum, den am 03.10.90 durch erste bauliche Maßnahmen erreichten Zustand so festzuhalten, dass die bauliche Anlage als hergestellt gelten und damit Anwohner vor Erschließungs- (nicht Ausbau-)beiträgen geschützt werden sollen. Wo aber überhaupt keine bauliche Maßnahme feststellbar sind, kann nicht von einer endgültigen Herstellung ausgegangen werden. 

(21) Technische Ausbauprogramme aus der Zeit vor dem 03.10.90 sind in Brieselang nicht bekannt. Dieser Frage wäre im Einzelfall vor der Durchführung einer Maßnahme für das betreffende Erschließungsgebiet nachzugehen. 

(22) Die in Brieselang zum Zeitpunkt des Beitrittes vorhandenen und befestigten Straßen dürften hingegen ohne weiteres dem § 242 Abs. 9 BauGB unterfallen mit der Folge, dass sie unabhängig vom tatsächlichen Zustand als hergestellt gelten müssen. Damit ist die Frage zu prüfen, ob die in Brieselang verbreiteten Sandstraßen auch als ortsüblich und damit endgültig hergestellt gelten müssen. Davon kann jedoch nicht ausgegangen werden. 

(23) Nach § 123 Abs. 1 BauGB ist die Erschließung Aufgabe der Gemeinde. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe. Die Gemeinde kann damit nicht nach freiem Ermessen entscheiden, ob, wann und wie sie diese Pflicht erfüllt. Allerdings findet diese Pflicht ihre Grenze in der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Der jeweilige Grundstückseigentümer hat zudem grundsätzlich keinen Rechtsanspruch auf Erschließung, kann diese somit auch nicht einklagen. Hiervon gibt es jedoch wichtige Ausnahmen: Wenn eine Gemeinde eine wirksame Zusage auf Erschließung gegeben oder einen wirksamen Bebauungsplan nach § 30 BauGB aufgestellt und ein zumutbares Erschließungsangebot eines Dritten abgelehnt hat, ist sie dem Bürger gegenüber zur Erschließung verpflichtet. Ein Rechtsanspruch des Bauherrn auf Erschließung entsteht im Gegensatz zu § 123 Abs. 3 vor allem dann, wenn die Gemeinde selbst eine Baugenehmigung erteilt hat oder an der Erteilung einer Baugenehmigung einvernehmlich mitgewirkt hat (vergl. Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, § 123 Rdnr. 6). Dieser Fall ist in Brieselang gegeben. Der Landkreis Havelland konnte gem. § 36 Abs. 1 BauGB nur dann Baugenehmigungen nach § 34 (Innenbereich) erteilen, wenn das Einvernehmen der Gemeinde Brieselang vorlag. So hat es sich im konkreten Falle auch verhalten. Damit ist die Gemeinde Brieselang allerdings zugleich gegenüber den Bauherren die Verpflichtung eingegangen, die Erschließung durchzuführen. In Brieselang dürfte deshalb mehrheitlich ein Rechtsanspruch der Grundstückseigentümer und –nutzer auf Erschließung bestehen, der notfalls verwaltungsgerichtlich durchgesetzt werden kann. Die fehlende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde ändert an dieser Erschließungspflicht nichts.

(24) Die Erschließung selbst wird im BauGB nicht definiert. Nach allgemeiner Auffassung ist darunter jedoch zu verstehen, dass das Gebiet in verkehrlicher, technischer und sozialer Hinsicht nutzbar ist. Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn das Baugebiet an das allgemeine Straßennetz angeschlossen, beleuchtet, mit Wasser, Strom, Telefon, Gas bzw. Wärme versorgt und die Abwasserentsorgung geregelt ist (vergl. Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB. 4. Auflage, Vorbem. Zu §§ 123-135 Rdnr. 1).

(25) Das Baugesetzbuch bildet den allgemeinen Rahmen zum Erschließungsbeitragsrecht, es enthält aber keine abschließenden Regelungen. Vielmehr sind nach § 132 BauGB die Gemeinden verpflichtet, durch eine Ortssatzung ein ihren Verhältnissen angepasstes Erhebungssystem einzuführen. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtsatzung. Die Gemeinden haben damit kein Ermessen, ob sie eine Erschließungsbeitragssatzung erlassen wollen oder nicht. In einer solchen Satzung ist zu regeln,

· für welche Arten von Erschließungsanlagen Erschließungsbeiträge erhoben werden,

· welchen räumlichen Umfang die abzurechnenden Erschließungsanlagen haben,

· nach welchen Berechnungsmaßstäben der Aufwand auf die erschlossenen Grundstücke verteilt wird,

· nach welchen Grundsätzen der für die Beitragsberechnung zu Grunde liegende Erschließungsaufwand berechnet wird,

· ob Teile der Erschließungsanlagen gesondert abgerechnet werden,

· wann von einer endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage auszugehen ist,

· welchen Anteil die Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt und

· ob es möglich ist, den Erschließungsbeitrag vor seiner Entstehung abzulösen. 

(26) Nach § 127 Abs. 2 BauGB gehören zu den beitragsfähigen Erschließungsanlagen

· die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze

· nicht befahrbare Fußwege oder Wohnwege,

· nicht zum Anbau bestimmte, aber zur Zuwegung notwendige sog. Sammelstraßen,

· Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätze, wenn sie Bestandteil der Verkehrsanlagen oder zur Erschließung notwendig sind,

· Anlagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

(27) Dem Erschließungsbeitrag nach dem BauGB unterliegen solche Straßen, die erstmals endgültig hergestellt werden. Hiervon sind auch bisher unfertige oder provisorische Straßen umfasst, auch wenn die provisorische Straßenherstellung schon lange zurückliegt. Merkmale für solche noch nicht fertiggestellten Straßen sind vor allem,

· dass die Straße noch nicht in der Breite oder mit den Bestandteilen hergestellt ist, wie sie in amtlichen Plänen festgelegt wurde,

· dass die im Baulinienplan vorgeschriebenen Höhenmaße nicht eingehalten sind,

· dass sie außerhalb der bebauten Ortslage liegen,

· dass noch wesentliche Maßnahmen fehlen, selbst wenn durch sie seit langem Grundstücke erschlossen werden oder eine größere Anzahl von Häusern steht,

· dass sie nur provisorisch befestigt sind, in ihnen z.B. noch keine Versorgungsleitungen liegen und die Straßenbeleuchtung noch fehlt,

· dass ein unregelmäßiger Straßenverlauf mit wechselnden Breiten vorliegt.

Damit ist festzuhalten, dass zumindest die in Brieselang zumeist vorliegenden provisorischen Sandstraßen auch unter diesen Gesichtspunkten dem Erschließungsrecht und damit auch der Beitragspflicht des BauGB unterliegen. In den übrigen Fällen muss eine Prüfung im Einzelfall erfolgen.

(28) Keiner weiteren Beitragspflicht nach dem BauGB unterliegen diejenigen Straßen, die bereits endgültig hergestellt sind, zum 29.06.61 bereits vorhanden oder als historische Straßen vor Inkrafttreten der ersten Vorschriften alten Rechts aus dem 19. Jahrhundert in Brandenburg bereits vorhanden waren.

(29) Voraussetzung für die Beitragsfähigkeit ist nach § 127 Abs. 2 BauGB, dass die entsprechende Erschließungsstraße durch die Gemeinde im Rahmen ihrer Erschließungspflicht erstellt worden ist. Wenn ein anderer die Straße herstellt, kann hierfür durch die Gemeinde kein Erschließungsbeitrag verlangt werden. Unschädlich dabei ist, dass sich die Gemeinde zur Ausführung Dritter im Rahmen von Werkverträgen bedient.

(30) Weitere Voraussetzung ist nach § 129 Abs. 1 Satz 1 BauGB zudem, dass die Erschließung erforderlich ist. Dies ist danach zu bestimmen, ob das ganz zu erschließende Gebiet daran einen Bedarf hat. Das ist nicht der Fall, wenn nur ein einzelner Grundstückseigentümer Interesse an der Straße hat.

(31) Nach § 125 Abs. 1 BauGB setzt die Herstellung einer beitragsfähigen Erschließungsstraße grundsätzlich einen Bebauungsplan voraus. Ein solcher ist in weiten Teilen Brieselangs nicht vorhanden. Damit dürfen in den betroffenen Teilen Brieselangs beitragsfähige Erschließungsstraßen nach § 125 Abs. 2 nur dann erstellt werden, wenn sie den in § 1 Abs. 4 bis 6 bezeichneten Anforderungen entsprechen. Hierbei handelt es sich u.a. um 

· die Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung,

· die Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung, 

· die Beachtung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,

· die Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung bei Vermeidung einseitiger Bevölkerungsstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung insbesondere durch die Förderung kostensparenden Bauens und die Bevölkerungsentwicklung,

· die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen und alten Menschen und der Behinderten, die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung,

· die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds,

· die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung,

· die Abwägung öffentlicher und privater Belange gegeneinander und untereinander 

Hinderungsgründe dürften sich daraus für die in Brieselang erstellte Wohnbebauung im Innenbereich nach § 34 BauGB ohne Bebauungsplan nicht ergeben. Beitragsfähige Erschließungsstraßen dürften damit grundsätzlich möglich sein.

(32) Nach § 129 Abs.1 Satz 3 BauGB muss die Gemeinde mindestens 10 % des beitragsfähigen und erforderlichen Erschließungsaufwands selbst tragen. Hierbei handelt es sich um eine Mindestbeteiligung, höhere durch Satzung bestimmbare Anteile sind nicht ausgeschlossen.

(33) Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes in zahlreichen Einzelfällen können in den Erschließungsaufwand folgende Kostenpositionen einbezogen werden:

· Abbiegespuren in andere Straßen

· Kosten für das Anpassen von Schachtabdeckungen, Hydrantendeckel

· Kosten des gemeindlichen Bauhofes bei der Erstellung der Erschließungsanlage. Hinsichtlich Sachkosten unproblematisch, bei Personalkosten umstritten,

· Beleitung durch ein Ingenieurbüro,

· Baumaterial, das von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird,

· Honorar für eine Bauträger- oder Erschließungsgesellschaft,

· Aufwändigerer Bau an belebten Straßen,

· Beurkundungskosten

· Notwendige Böschungen

· Zinsen und Disagio auf Fremdkapital,

· Straßenentwässerung,

· Freilegung der Erschließungsflächen,

· Gehwege,

· Vermessungskosten sowie Grenzzeichen,

· Grünanlagen mit Wegen, Bänken und Papierkörben,

· Notwendiger Grunderwerb,

· Kinderspielplätze nur als Bestandteil einer Grünanlage,

· Mehrwertsteuer,

· Schließung oder Überbrückung von offenen Straßengräben,

· Parkbuchten aus Rasenpflaster,

· Provisorische Herstellung, wenn sie nach geltenden technischen Regeln zur Vorbereitung für den späteren Ausbau erforderlich ist,

· Straßenbeleuchtung,

· Notwendige Stützmauern,

· Verlängerung einer Erschließungsstraße,

· Wendehammer,

(34) Kosten für provisorische Ausbauten oder Ausbesserungen von Straßen haben die Gemeinden zu tragen, wenn diese nicht als Vorbereitung für den späteren Ausbau zu sehen sind. Glättungen der Straßen in Brieselang fallen damit immer der Gemeinde zur Last.

(35) Bei Gehwegen ist zu unterscheiden. Galt die Straße ursprünglich ohne Gehweg bereits als fertig gestellt, so können die entsprechenden Kosten nicht nach dem BauGB erhoben werden. War schon immer ein Gehwegausbau vorgesehen, aber bisher nicht realisiert, so ist die Erhebung von Beiträgen nach dem BauGB möglich.  

(36) Als mögliche Verteilungsmaßstäbe der Kosten bestimmt § 131 Abs. 2 Satz 1 BauGB

· Die Art und das Maß der baulichen Nutzung,

· Die Grundstücksflächen,

· Die Grundstücksbreite an der Erschließungsanlage.

(37) Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass die meisten der bisher nicht befestigten Straßen in Brieselang nach dem BauGB beitragsfähig erschlossen werden können, die Gemeinde aber einen Anteil von 10 % selbst zu tragen hat.

Straßenausbaubeitragsvorschriften des Brandenburgischen KAG

(38) Die Gemeinden sollen nach den §§ 2 Abs. 1, 8 Abs. 1 KAG für die Erweiterung und die Verbesserung von Verkehrsanlagen und teilweise auch für die Herstellung von Wirtschaftswegen, Spielplätzen und Grünanlagen auf Grund einer Satzung einen Ausbaubeitrag erheben. Entsprechendes gilt für Anschlussbeiträge an öffentliche leitungsgebundene Einrichtungen (Kanal, Kläranlage, Wasserleitung). Rechtsgrundlage hierfür sind die Kommunalabgabengesetze, in Brandburg das Brbg. KAG. Straßen sind hiervon nur umfasst, wenn sie bereits vorhanden, jetzt aber verbessert oder ausgebaut werden.

(39) Nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Brbg. KAG sollen die Gemeinden bei den für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen Beiträge erheben. Dies unterscheidet sich von anderen Ländern, in denen die Erhebung teilweise in das Ermessen der Gemeinden gestellt wird, teilweise entsprechende Rechtsvorschriften sogar ganz fehlen. Als Beiträge sind dabei Geldleistungen zu verstehen, die dem Ersatz des Aufwands dienen. Vorausleistungen können erhoben werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahmen begonnen worden ist.

(40) Nach § 2 Abs. 1 dürfen derartige Beiträge nur aufgrund einer Satzung erhoben werden. Diese bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, in konkreten Falle der des Landkreises Havelland.

Straßenbeitragssatzungen der Gemeinde Brieselang

Erschließungsbeitragssatzung

(41) Nach § 132 BauGB (Herstellung von Straßen) hat die jeweilige Gemeinde durch Satzung die Erschließungsmaßnahmen und deren Abwicklung zu regeln. Die Gemeinde Brieselang hat am 27.07.2000 eine entsprechende Erschließungsbeitragssatzung beschlossen.

(42) In der Satzung sind die Art und der Umfang der Erschließungsanlagen bestimmt worden. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Wohngrundstücken sind nach § 2 Abs. 1 Ziff. 1 bei einer Bebaubarkeit mit bis zu zwei Vollgeschossflächen mit einer Breite von 12 m, wenn sie beidseitig anbaubar sind, und bis 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, beitragfähig. Bei 3 oder 4 Vollgeschossen gelten Breiten von 15 m bzw. 12 m. Näheres siehe Satzung.

(43) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird gem. § 3 nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. Hiervon hat die Gemeinde nach § 4 10 % zu tragen. Die übrigen 90 % werden gem. § 5 auf die erschlossenen Grundstücke nach deren Flächen verteilt. Die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß wird berücksichtigt. Für die in Brieselang vorherrschenden Flächen außerhalb eines Bebauungsplanes wird bei an die Straßen angrenzenden Grundstücken die Fläche zwischen der gemeinsamen Grenze der Grundstücke mit einer Grundstückstiefe von 40 m berechnet. Die Fläche wird gem. § 5 Abs. 4 bei

· einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoß mit 1,0,

· einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen mit 1,3,

· einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen mit 1,5,

· einer Bebaubarkeit mit vier und fünf Vollgeschossen mit 1,6,

· einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen mit 1,7

· und bei einer der Bebaubarkeit vergleichbaren baulichen oder gewerblichen Nutzbarkeit mit 0,5 multipliziert. 

(44) Wenn mangels eines Bebauungsplanes die Zahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt wurde, ergibt sich deren Zahl aus den tatsächlich vorhandenen Vollgeschossen. Bei unbewohnten, aber bebaubaren Grundstücken ergibt sich die Zahl aus den auf den benachbarten Grundstücken vorhandenen Vollgeschossen.

(45) Nach § 7 gelten Straßen, Wege und Plätze als endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen. Ferner müssen die Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung und einen tragfähigen Unterbau aufweisen und die dazugehörigen Grünflächen gärtnerisch gestaltet sein. 

(46) Die Gemeinde kann nach § 9 Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages auf die Beitragspflicht erheben und so die Vorfinanzierungslasten gering halten. 

(47) Standards wurden nicht festgelegt.

Straßenausbau-Beitragssatzung

(48) Darüber hinaus hat die Gemeinde für straßenbauliche Maßnahmen gem. §§ 8, 2 Brbg. KAG am 27.07.2000 eine Straßenausbau-Beitragssatzung verabschiedet. Sie hat darin gemäß dem Umfang des beitragsfähigen Aufwandes beschlossen, Beiträge zu deren Ersatz zu erheben. Beitragsfähig sind danach u.a. die Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken, Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Fahrbahnen, Rinn- und Bordsteinen, Seitenstreifen, Geh- und Radwegen, Beleuchtungen sowie weiterer Anlagen. Nicht beitragsfähig sind die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze.

(49) Gemäß § 4 Abs. 1 trägt die Gemeinde den Anteil, der auf die Inanspruchnahme der Allgemeinheit entfällt. Danach haben die Beitragspflichtigen (Eigentümer, Nutzer usw.)

· bei Anliegerstraßen (Straßen zur Erschließung der angrenzenden Grundstücke) 75 % der Kosten,

· bei Haupterschließungsstraßen (Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb des bebauten Ortsteiles dienen) 

· für Fahrbahn, Radweg und Parkstreifen 40 % der Kosten,

· für Gehweg 60 % der Kosten,

· für gemeinsamen Geh- und Radweg 50 % der Kosten,

· für Beleuchtung, Oberflächenentwässerung und Grünanlagen 50 % der Kosten, 

· bei Hauptverkehrsstrassen (Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen) 

· für die Fahrbahn und den Radweg 20 % der Kosten,

· für den Gehweg und die Parkstreifen 50 % der Kosten,

· für gemeinsame Rad- und Gehwege 35 % der Kosten,

· für Beleuchtungen 20 % der Kosten und

· für Grünanlagen 50 % der Kosten zu tragen.

(50) Die Verteilung der Kosten hinsichtlich der Flächenverteilung und der Ermittlung der Vollgeschosse entspricht derjenigen bei Erschließungsmaßnahmen. 

(51) Beitragspflichtig sind gem. § 9 die Eigentümer, bei Erbbaurechten die Erbbauberechtigten und bei Nutzungsrechten die tatsächlichen Nutzer.

(52) Insgesamt ist damit festzuhalten, dass bei Neuanlagen von Straßen die Anlieger grundsätzlich 90 %, bei Erneuerungen von Straßen im Regelfall in Brieselang 75 % bzw. Teile davon zu tragen haben.

(53) Für die beitragsfähigen Kosten wurden als Höchststandards festgelegt:

· In Anliegerstraßen im normalen Wohngebiet

· 5,50 m breite Fahrbahn aus Pflaster,

· kein Radweg,

· Parkstreifen jeweils 5 m aus Pflaster,

· Gehweg je 2,50 m aus Pflaster,

· Grünanlagen je 2 m

· in Haupterschießungsstraßen im normalen Wohngebiet

· 6,50 breite Schwarzdecke für die Fahrbahn,

· Radweg je 1,70 m aus Pflaster,

· Parkstreifen je 5 m aus Pflaster,

· Gehweg je 2,50 m aus Pflaster,

· Grünanlagen je 2 m.

· in Hauptverkehrsstraßen im normalen Wohngebiet

· 8,50 Fahrbahn

· je 1,75 m Radweg einschl. Sicherheitsstreifen,

· je 2,.50 m Parkstreifen

· je 2,50 Gehweg,

· je 3,50 gemeinsamer Geh- und Radweg,

· je 2 m Grünanlage.

Handlungsalternativen

Erschließung durch Gemeinde mit Beitragserhebung nach BauGB

(54) Für die neu zu erstellenden Straßen könnte die Gemeinde Brieselang nach der  Erschließungsbeitragssatzung die Maßnahmen durchführen und die Erschließungsbeiträge erheben. Die rechtlichen Voraussetzungen hierfür liegen in Brieselang vor bzw. können geschaffen werden (s.o.)

(55) Die Maßnahme dürfte daran scheitern, dass die Gemeinde Brieselang nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt, um die nicht abdingbaren 10 % Eigenanteil aufzubringen. Schließlich wird die Erschließungspflicht durch die finanzielle Leistungsfähigkeit begrenzt (vergl. BVerwG, NJW 1969, 2162).

(56) In Brieselang ist allerdings zu beachten, dass nicht nur in einem Einzelfall, sondern generell keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um die Erschließung, bei der es sich um eine Pflicht- und keine freiwillige Aufgabe handelt, durchzuführen. Die Gemeinde kann damit dauerhaft ihren Pflichtaufgaben nicht mehr nachkommen. Unabhängig von den Regelungen der Brbg. Gemeindeordnung sollte dieses Grund sein zu prüfen, ob gegenüber dem Landkreis oder dem Land Brandenburg ein Rechtsanspruch auf angemessene finanzielle Ausstattung besteht, um die Pflichtaufgaben erfüllen zu können. Der Gemeinde wäre zu empfehlen, dies rechtlich überprüfen zu lassen und hierfür ggf. die Hilfe der Kommunalen Spitzenverbände in Anspruch zu nehmen. Ein solcher Anspruch könnte sich schon aus dem Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden nach Art. 28 Abs. 2 GG ergeben.

(57) Geheilt werden könnte die fehlende finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Brieselang im Hinblick auf den Straßenbau neben der Gestellung der notwendigen Eigenmittel durch das Land auch dadurch, dass die betroffenen oder mindestens die interessierten Anwohner eines abgrenzbaren Erschließungsgebietes der Gemeinde den notwendigen 10 %igen Anteil zur Verfügung stellen. Eine Kreditierung wäre zu prüfen, dürfte aber wegen der hohen Verschuldung der Gemeinde und der wohl nicht zu erlangenden Genehmigung der Kommunalaufsicht wohl auszuschließen sein. Die Anwohner könnten sich aber zu einer zweckgebundenen Schenkung unter der aufschiebenden Bedingung einer entsprechenden Erschließungsbeitragssatzung für ihre Straßen bereit finden. Im Ergebnis würden dann allerdings die Anwohner 100 % der Erschließungskosten zu tragen haben. Wenn sich nicht alle Anwohner beteiligen würden, dürfte der Anteil einiger diese Marke sogar noch überschreiten. 

Erschließungsvertrag mit einem Bauträger

(58) Nach § 124 Abs. 1 BauGB kann die Gemeinde die Erschließung durch einen  Vertrag auf einen Dritten übertragen. Gegenstand eines solchen Erschließungsvertrages können nach Bundes- oder Landesgesetz beitragsfähige sowie nicht beitragsfähige Erschließungsanlagen sein. Der Regelung unterfallen damit sowohl Erschließungen nach dem BauGB als auch Ausbauten und Erneuerungen nach dem Brbg. KAG.

(59) Der Dritte kann sich dazu verpflichten, die Erschließungskosten ganz oder teilweise zu tragen. Damit kann sich die Gemeinde von ihrer Pflicht, einen 10 %igen Anteil zu tragen, befreien. Sie bleibt aber die zur Erschließung Verpflichtete.

(60) Bei noch zu bebauenden und zu vermarktenden Erschließungsgebieten kann der Erschließungsträger alle Grundstücke aufkaufen und sodann die Erschließung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durchführen. Seinen Erschließungsaufwand rechnet er sodann in den Verkaufspreis der Baugrundstücke ein.

(61) Nachteil dieser Variante ist, dass sie nicht möglich ist, wenn einzelne oder gar die Mehrheit der Grundstücke bereits bebaut sind. Im Regelfall wird sie auch nur dann durchführbar sein, wenn die Gemeinde oder ein anderer Dritter vollständig Eigentümer der in Betracht kommenden Grundstücke ist. In Brieselang ist diese Möglichkeit weitgehend ausgeschöpft bzw. wurde bereits praktiziert. Weite Teile des erschließungswürdigen Ortes werden können jedoch davon nicht erfasst werden.

Erschließungsvertrag mit einem Erschließungsträger mit Kostenübernahmeverträgen der Grundstückseigentümer 

(62) Die Gemeinde schließt mit einem Erschließungsträger einen Erschließungsvertrag. Der Erschließungsträger erstellt die Erschließung auf eigene Kosten. Bei dem Erschließungsträger kann es sich um ein Kreditinstitut, ein Bauunternehmen, einen Bauträger oder eine reine Managementgesellschaft handeln.

(63) Da der Gemeinde in diesem Falle keine eigenen Kosten entstehen, gibt es keine Grundlage für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen.

(64) Der Erschließungsträger seinerseits schließt zur Refinanzierung mit allen Grundstückseigentümern privatrechtliche Verträge über die Verteilung der Erschließungskosten ab (sog. Kostentragungsvereinbarungen). Im Regelfall wird der Vertrag mit der Gemeinde erst dann wirksam, wenn alle Grundstückseigentümer die Kostentragungsvereinbarung unterschrieben haben.

(65) Nachteil dieser Lösung ist, dass bereits wenige Grundstückseigentümer die Durchführung der Maßnahme durch bloße Verweigerung des Vertragsabschlusses verhindern können. Die Maßnahme bietet sich also nur dann an, wenn alle Grundstückseigentümer des betroffenen Erschließungsgebietes hierzu bereit sind. In diesem Falle hat sie aber den Vorteil, dass mit der Durchführung der Maßnahme nicht die Anwohner selbst, sondern ein fachkundiger Dritter beauftragt ist.

(66) Eine mögliche Variante, um die Wahrscheinlichkeit der Durchführung zu erhöhen, wäre, die Wirksamkeit des Vertrages zwischen Gemeinde und Erschließungsträger davon abhängig zu machen, dass die Kostendeckung durch Vereinbarungen mit Anwohnern gewährleistet ist. Da es sich zwischen ihnen um einen privatrechtlichen Vertrag handelt, ist auch die Höhe der Kostentragung grundsätzlich in das Belieben der Vertragsparteien gestellt. Es wäre also möglich, mit einer qualifizierten Mehrheit von Anwohnern die Erschließungsmaßnahme durchzuführen. Die Anwohner müssten dann aber bereit sein, höhere Anteile zu zahlen, als dies im Erschließungsbeitragsrecht notwendig wäre. Im Gegenzug würden die sich verweigernden Anwohner dauerhaft entlastet. 

Erschließungsvertrag zwischen Gemeinde und einer BGB-Gesellschaft bei mehreren Grundstückseigentümern

(67) Als dritter Erschließungsträger gem. § 124 Abs. 1 BauGB können auch die Anwohner selbst auftreten. Hierzu müssten sie sich in einer BGB-Gesellschaft nach §§ 705 – 740 BGB zusammenschließen. Diese BGB-Gesellschaft würde gegenüber der Gemeinde als Erschließungsträger auftreten.

(68) Für die Durchführung der Maßnahme bedient sich die Anwohner-BGB-Gesellschaft eines privaten Dienstleistungsunternehmens. Dieses rechnet alle Erschließungskosten gemäß den vertraglichen Regelungen direkt mit den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft ab.

(69) Einer Beteiligung der Gemeinde an einer solchen Gesellschaft steht rechtlich nichts entgegen. Dies kann etwa dann notwendig sein, wenn die Gemeinde selbst Grundstücke im Erschließungsgebiet hat.

(70) Vorteil dieser Variante ist es, dass die Anwohner innerhalb der BGB-Gesellschaft alle Freiheiten der Kostentragung haben. Sie können sich auf Abrechnungen nach den Grundsätzen des Erschließungsbeitragsrechts, aber auch auf Varianten einigen. Insbesondere können sie auch in der Gesellschaft Vorfinanzierungen für Anwohner vornehmen, die derzeit zur eigenen Finanzierung noch nicht in der Lage sind. Vorteilhaft ist zudem, dass die Anwohner einen maximalen Spielraum bei der Gestaltung der Erschließung haben.

(71) Die mitwirkungsbereiten Anwohner haben keine Möglichkeit, solche begünstigte Anwohner, die sich der Mitwirkung in der Gesellschaft entziehen, zur Kostentragung zu veranlassen. Da die Gemeinde selbst die Erschließung nicht durchführt, entstehen ihr keine Kosten, die sie im Wege des Erschließungs- oder Ausbaubeitragsrechts umlegen könnte. Die Kostentragung im Rahmen der Gesellschaft kann nicht erzwungen werden, da es sich um den Abschluss eines privatrechtlichen Vertrages handelt. Nicht mitwirkungsbereite Anwohner werden damit dauerhaft kostenmäßig entlastet. Ihnen kann die Mitwirkung nur durch günstige Finanzierungsangebote oder günstige Kostenvereinbarungen in der Gesellschaft „schmackhaft“ gemacht werden.

(72) Als nachteilig ist festzuhalten, dass bei dieser Variante die Anwohner selbst mit Auftragsvergaben und rechtlichen Abwicklungen belastet werden. Dies wird nur möglich sein, wenn die Anwohner bei einer solchen Variante durch ein sachkundiges und bereitwilliges Bauamt der Gemeinde unterstützt werden. Ein Mindestmaß an Sachkunde und rechtliche Begleitung ist zudem bei den Anwohner selbst erforderlich. Dieser Nachteil könnte jedoch dadurch minimiert werden, dass die Gemeinde die Geschäftsführung der Gesellschaft zumindest mit übernimmt. Dies ist rechtlich unbedenklich, wenn die Gemeinde sorgfältig zwischen ihrer Funktion als Erschließungsverpflichtete und Geschäftsführerin der Gesellschaft trennt. 

(73) Die Gesellschafter einer BGB-Gesellschaft gehen unter Umständen auch Haftungsrisiken ein. Diese lassen sich aber durch eine entsprechende Gestaltung des Erschließungsvertrages weitgehend ausschließen.

Erschließung durch Erschließungsträger mit anschließender Beitragserhebung

Dritter Unternehmer als Erschließungsträger

(74) Die Gemeinde schließt nach § 124 Abs. 1 BauGB mit einem Erschließungsträger einen Erschließungsvertrag ab. Danach würde der Erschließungsträger die Erschließung im eigenen Namen durchführen. Um jedoch die Begünstigung nicht mitwirkungsbereiter Anwohner zu vermeiden, würde der Erschließungsträger im Unterschied zu den vorherigen Varianten allerdings nach Fertigstellung aller Anlagen seinen Aufwand mit der Gemeinde abrechnen.

(75) Die Gemeinde ihrerseits legt die Kosten per Erschließungsbeitragsbescheid auf alle Eigentümer um. Die eigenen Grundstücke des Vorfinanzierers bleiben von der Beitragsveranlagung ausgenommen, weil der darauf entfallende Erschließungsaufwand vorab bei der Erstattung der Kosten durch die Gemeinde verrechnet wird (zulässig gem. OVG Saarlouis, DÖV 1989, 861).

(76) Da hier das Erschließungsbeitragsrecht gilt, muss die Gemeinde allerdings ihren 10 Prozent-Anteil übernehmen. Da dies in Brieselang nicht möglich ist, müssten hierzu wiederum die Anwohner bereit sein, diesen Betrag als verlorenen Zuschuss zur Verfügung zu stellen.  

Variante: BGB-Gesellschaft als Erschließungsträger

(77) Die mitwirkungsbereiten Anwohner schließen sich zu einer BGB-Gesellschaft zusammen. Die nicht mitwirkungsbereiten Anwohner bleiben außen vor.

(78) Die BGB-Gesellschaft tritt als Erschließungsträger auf. Sie schließt mit der Gemeinde einen Erschließungsvertrag und führt die Erschließung im eigenen Namen durch. Nach Fertigstellung rechnet die BGB-Gesellschaft ihren Aufwand mit der Gemeinde ab. Dabei werden die eigenen Grundstücke der Vorfinanzierer, hier diejenigen der Gesellschafter der BGB-Gesellschaft zu 100 %, abgezogen. Die beitragsfähigen Erschließungskosten der Gemeinde vermindern sich mithin um die Kosten, die auf die Grundstücke der Gesellschafter der BGB-Gesellschaft entfallen.

(79) Zur Durchführung der Maßnahme ist ggf. eine Vorfinanzierung durch die BGB-Gesellschaft erforderlich. Je nach Anzahl der mitwirkungsbereiten Anwohner benötigt die Gesellschaft ihrerseits eine Finanzierung durch ein Kreditinstitut. Die Absicherung kann durch die Abtretung der Erschließungsbeiträge durch die Gemeinde erfolgen. Die Gemeinde kann diese Vorfinanzierungslast durch die Erhebung von Abschlägen auf die Erschließungsbeiträge minimieren. 

(80) Die Gemeinde legt sodann die Kosten per Erschließungsbeitragsbescheid auf die Eigentümer der im erschlossenen Gebiet liegenden Grundstücke um. Nach § 129 BauGB bleiben allerdings die Grundstücke der Vorfinanzierer, mithin der Gesellschafter der BGB-Gesellschaft, von der Beitragsveranlagung ausgenommen. Denn nach § 129 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 dürfen Kosten, die der Eigentümer bereits aufgewandt hat, nicht noch einmal erhoben werden. Im Ergebnis werden die verbliebenen Kosten nur noch auf die nicht mitwirkungsbereiten Anwohner umgelegt.

(81) Im Ergebnis verbleibt bei der Gemeinde als Finanzierungslast nur noch der 10 %-Anteil der nicht mitwirkungsbereiten Anwohner. Ist die Hälfte der Anwohner nicht mitwirkungsbereit, kann so die Gemeinde ihren Anteil bereits auf 5 % senken, bei einem Viertel sogar auf 2,5 % usw. Diesen Anteil mag die Gemeinde selbst, notfalls unter Mithilfe des Landes, tragen können, ggf. kann sich die BGB-Gesellschaft gegenüber der Gemeinde zur Kostentragung verpflichten.

(82) Die  BGB-Gesellschaft könnte für die Durchführung der Erschließung eine Erschließungsträgervergütung erhalten. Diese rechnet sie nach einem festgelegten Schlüssel pro Grundstück im Erschließungsgebiet um. Die Kosten für die Grundstücke der BGB-Gesellschafter tragen diese selbst. Die übrigen Kosten (für die nicht mitwirkungsbereiten Anwohner) werden der Gemeinde berechnet. Diese legt sie im Wege des Erschließungsbeitragsrechts um. Dabei ist auf die Angemessenheit der Vergütung besonders zu achten.

(83) Aus der Erschließungsträgervergütung könnte die BGB-Gesellschaft die Refinanzierung des verbliebenen Gemeindeanteils im Wege eines verlorenen Zuschusses (Schenkung) vornehmen. Bei der Honorierungs- und Schenkungsvariante sind die steuerrechtlichen Auswirkungen für die BGB-Gesellschaft und ihre Gesellschafter noch zu prüfen.

Variante: Dritter Erschließungsträger mit Kostenübernahmeerklärungen der mitwirkungsbereiten Grundstückseigentümer

(84) Für die Gestaltung gibt es noch die Variante, dass die Gemeinde einen Erschließungsträger beauftragt. Dieser schließt mit den mitwirkungsbereiten Grundstückseigentümern Kostenübernahmevereinbarungen über 100 Prozent der auf diese entfallenden Kosten ab. Die auf die nicht mitwirkungsbereiten Eigentümer bzw. Nutzer entfallenden Kosten rechnet er mit der Gemeinde ab, die 90 % hiervon im Wege des Beitragsrechtes bei den nicht mitwirkungsberechtigten Anwohnen erhebt.    

(85) Diese Variante hat den Vorteil, dass die Notwendigkeit der Gründung einer BGB-Gesellschaft der Anwohner entfällt. Sie hat aber den Nachteil, dass keine Managementvergütung für eine Anwohner-GbR gezahlt werden kann, die wiederum der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Zudem muss geprüft werden, ob sich Nachteile bei der Ausschreibung und bei möglichen Kostenverhandlungen mit Straßenbauunternehmen ergeben können.

Empfehlung

(86) Es wird empfohlen, den Straßenbau in Brieselang in einer Kombination unterschiedlicher Modelle anzugehen.

(87) Für Erschließungs- oder Ausbaumaßnahmen, bei denen alle Anwohner zur Mitwirkung bereit sind, wird die Variante „Erschließungsvertrag mit einem Erschließungsträger mit Kostenübernahmeverträgen der Grundstückseigentümer“ empfohlen.

(88) Für Erschließungs- oder Ausbaumaßnahmen, bei denen nicht alle Anwohner zur Mitwirkung bereit sind, werden die Varianten „Erschließung durch Anwohner-BGB-Gesellschaft mit anschließender Beitragserhebung“ bzw. „Dritter Erschließungsträger mit Kostenübernahmeerklärungen der mitwirkungsbereiten Grundstückseigentümer“ empfohlen.

5. Konkretes Vorgehen

Absprache mit der Amtsverwaltung

(89) Eine Absprache mit der Amtsverwaltung ist am 15.03.02 erfolgt. Danach steht die Amtsverwaltung hinter diesem Konzept und ist bereit, dieses aktiv zu unterstützen.

(90) Das Amt Brieselang ist bereit, durch die Bauverwaltung die notwendigen Hilfestellung zu gewähren und die erforderlichen Beschlüsse von Bauausschuss und Gemeindevertretung vorzubereiten und vorzulegen.

Meinungsbildung der Gemeinde

(91) Zu diesem Konzept ist eine Meinungsbildung der Gemeinde erforderlich. Hierzu sollte die Gemeindevertretung ihren Willen zum Ausbau der Straßen bekunden und empfohlenen Modelle beschließen. Ein entsprechender Beschlusstext könnte durch das BürgerForum erarbeitet und vorgelegt werden.

(92) Die Gemeindevertretung sollte in ihrem Beschluss die Rolle des Bauamtes sowie die der Gemeinde in einer etwaigen BGB-Gesellschaft mit beschließen. Sie sollte zudem die Ausarbeitung von Baustandards bei der Verwaltung beauftragen und diese sodann beschließen.

Festlegung von Erschließungsstandards

(93) In Zusammenarbeit zwischen dem Bauamt des Amtes Brieselang, dem Bauausschuss der Gemeinde und einem Beirat von Bürgern sollten Ausbau- und Erschließungsstandards erarbeitet werden. Hierbei sollten Mindest- und Höchststandards festgelegt werden, um den Anwohner Gestaltungsmöglichkeiten zu belassen. Die bereits in der Straßenausbau-Beitragssatzung der Gemeinde festgelegten Standards sollten als Höchststandards festgehalten werden.

(94) Bei der Variante „Erschließungsvertrag mit einem Erschließungsträger mit Kostenübernahmeverträgen der Grundstückseigentümer“ können die Anwohner über die Regelungen in den Kostenübernahmeverträgen direkten Einfluss auf die Baustandards nehmen. Im Falle der „Erschließung durch Anwohner-BGB-Gesellschaft mit anschließender Beitragserhebung“ werden die Erschließungsstandards in dem Erschließungsvertrag zwischen der BGB-Gesellschaft und der Gemeinde festgeschrieben. Sie müssen allerdings den Bestimmungen der vorher von der Gemeindevertretung zu beschließenden Erschließungssatzung entsprechen. In dieser Variante sind damit die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger geringer.   

Zusammenarbeit mit einem Kreditinstitut

(95) Für die Vorfinanzierung der Maßnahmen der Anwohner-BGB-Gesellschaften wird die Zusammenarbeit mit einem Kreditinstitut angestrebt. Dabei sollte geklärt werden, ob das Kreditinstitut als Erschließungsträger bzw. als Vorfinanzierer für eine BGB-Gesellschaft der Anwohner auftreten würde. Die entsprechenden Kontakte können vom BürgerForum im Einvernehmen mit der Gemeinde aufgebaut werden.

(96) Das Kreditinstitut wird zudem gebeten, ein Sonderkreditprogramm „Straßenbau Brieselang“ für mitwirkungsbereite Anwohner aufzulegen. Dieses sollte günstige Konditionen und die Möglichkeit der Absicherung der Finanzierungsbeträge über Grundschulden beinhalten.

Absprachen mit dem Land Brandenburg

(97) Mit dem Verkehrsministerium des Landes Brandenburg sind Absprachen über mögliche Förderungen vorzunehmen. Dabei geht es konkret um die Finanzierung des bei der Gemeinde verbleibenden Anteils von bis zu 5 % (bei 50 Prozent mitwirkungsbereite Anwohner) bei Erschließungs- bzw. 12,5 % bei Ausbaumaßnahmen.

(98) Das Land wird zudem gebeten, über eine Bürgschaft eine Absicherung der Beiträge der nicht mitwirkungsbereiten Anwohner vorzunehmen, um die Finanzierung durch ein Kreditinstitut sicherzustellen.

Rechtliche Prüfung

(99) Um die rechtliche Sicherheit für die Beteiligten zu erhöhen, wird das vorgelegte Konzept einem Rechtsanwalt sowie dem Brandenburgischen Ministerium für Verkehr vorgelegt. Vorbereitende Gespräche im Verkehrsministerium haben ergeben, dass das Konzept realisierbar ist.

(100) Die Gemeinde Brieselang lässt das Konzept durch die Kommunalaufsicht prüfen.

Modellangebote für die Bürger

(101) Die unterschiedlichen Modelle und ihre Konsequenzen sollten für die Bürger durch die Amtsverwaltung im Auftrage der Gemeinde in einem Informationsblatt zusammengestellt werden. Dabei kann auf die Mithilfe des BürgerForums zurückgegriffen werden.

(102) Amtsverwaltung und Gemeindevertreter sollten je Wohnquartier eine Bürgerversammlung einberufen, um über die Modelle zu informieren. Dabei kann mit dem BürgerForum zusammengearbeitet werden.

Entscheidung der Bürger zusammenhängender Straßen für eines der Modelle

(103) Mit Anwohnern eines jeden Wohnquartiers bzw. betroffener Straßen sollte gemeinsam verbindlich festgestellt werden, welche Anwohner zur Mitwirkung bei Straßenerstellungs- bzw. –ausbaumaßnahmen bereit sind. Danach sollten die entsprechenden Modelle aufgelegt werden. Das BürgerForum wird hierzu ab 19.03.02 vorläufige Beteiligungserklärungen der Anwohner einholen.

(104) Für die Erschließungsbereiche, in denen nicht alle Anwohner zur Mitwirkung bereit sind, sollte die Gründung von BGB-Gesellschaften der mitwirkungsbereiten Anwohner unterstützt werden.

(105) Für die Bereiche, in denen alle Anwohner zur Mitwirkung bereit sind, sollte ein geeigneter Erschließungsträger gesucht werden.

Durchführung der Straßenbaumaßnahme

(106) Die Ausschreibung aller Maßnahmen ist durch das Bauamt der Gemeinde vorzubereiten.

(107) Das Bauamt würde sodann je nach Modell mit den Anwohner-BGB-Gesellschaften bzw. dritten Erschließungsträgern entsprechende Erschließungsverträge abschließen. Dabei würden die erarbeiteten Baustandards zu Grunde gelegt.

(108) Das Bauamt unterstützt die Anwohner-BGB-Gesellschaften bei der Auswahl und Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens für die Erschließungsmaßnahmen. Die Anwohner-GbR verhandelt die Konditionen mit den bauausführenden Unternehmen.

(109) Die Abnahme der Erschließungsmaßnahmen erfolgt durch das Bauamt des Amtes Brieselang.

